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Editorial 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit einiger Zeit ist „Compliance“ in Aller 

Munde, durchaus umstritten in seinen Inhal-

ten im Einzelnen und seiner Umsetzung in 

Compliance Management Systemen. Zum 

Teil wird hier sicherlich „Alter Wein in neu-

en Schläuchen“ verkauft, dieser Aspekt trifft 

aber nicht den Kern. Zunächst ist Complian-

ce ganz allgemein das Streben nach Über-

einstimmung mit Regeln, formellen und 

materiellen Gesetzen, einschlägigen Verord-

nungen und Richtlinien. Jeder Steuerbera-

ter, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt und 

sehr häufig auch Unternehmensberater 

strebt in Ausübung seiner beruflichen Tätig-

keit nach „Compliance“ seiner Mandanten. 

Vor diesem Hintergrund wird es Sie sicher 

nicht verwundern, dass eine Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft sich in besonderem Maße 

berufen fühlt, sich zu dem Thema Complian-

ce zu äußern.   

Uns ist es dabei ein besonderes Anliegen, 

unseren häufig inhabergeführten Mandanten 

mit zum Teil weltweiten unternehmerischen 

Aktivitäten einen sowohl  auf  die jeweiligen 

 

 

Verhältnisse zugeschnittenen („risikoadä-

quaten“) als auch zukunftsweisenden 

Ansatz zu vermitteln, in dem der haf-

tungsbegrenzende einen, allerdings kei-

neswegs zu unterschätzenden Aspekt eines 

proaktiven Managementansatzes für den 

Mittelstand darstellt. Diesem Thema wid-

met sich der Beitrag zum „Compliance-

Management im inhabergeführten Mittel-

stand mit internationaler Ausrichtung“ in 

dieser Ausgabe der „Rechnungslegung & 

Prüfung“. Juristische Themen mit Auswir-

kungen auf die Rechnungslegung, Neue-

rungen in der Rechnungslegung sowie 

Updates zur internationalen Rechnungsle-

gung, zum Enforcementverfahren und dem 

Tätigkeitsbericht der DPR sowie zur rollie-

renden Forecastplanung runden die Früh-

jahrsausgabe unseres Newsletters ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Markus Brinkmann 

Certified Fraud Examiner (CFE), Partner 

Fachbereichsleiter Forensic & Internal 

Audit Services 

  

Markus Brinkmann 

http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/bdo_mittelstandsdialog_impulse_fuer_ihren_unternehmenserfolg-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/bdo_mittelstandsdialog_impulse_fuer_ihren_unternehmenserfolg-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/bdo_mittelstandsdialog_impulse_fuer_ihren_unternehmenserfolg-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130604/calendar/14_handelsblatt_jahrestagung_praxisforum_rechnungswesen/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130604/calendar/14_handelsblatt_jahrestagung_praxisforum_rechnungswesen/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/
mailto:wpnews@bdo.de


Rechnungslegung & Prüfung Nr. 2/2013  2 

1. NEUERUNGEN IN DER HANDELSRECHTLICHEN RECHNUNGSLEGUNG 

 

1.1. Compliance Management im inhabergeführten 

Mittelstand mit internationaler Ausrichtung 

Markus Brinkmann, CFE 

markus.brinkmann@bdo.de 

 

 

Spätestens seit dem Siemens Bestechungsskandal ist 

das Thema Compliance in Deutschland auf der Agenda 

der Unternehmensleitungen. Aber nicht nur manager-

geführte, börsennotierte Unternehmen, sondern zu-

nehmend auch der inhabergeführte Mittelstand, insbe-

sondere Unternehmen mit internationaler Ausrichtung, 

beschäftigen sich mit Compliance-Fragestellungen. Im 

Vordergrund der bisherigen Compliance-Debatte ste-

hen Haftungsfragen. Wenn Mitarbeiter eines Unter-

nehmens Straftaten begehen (z.B. Bestechung), kann 

dies in der Folge zu Geldbußen führen, die sich gegen 

das Unternehmen, dessen Inhaber oder die gesetzli-

chen Vertreter richten. Dem Unternehmen können 

durch Straftaten bedingte Vorteile im Rahmen der 

Gewinnabschöpfung entzogen werden; so erlangt ein 

Unternehmen bspw. durch die Zahlung von Beste-

chungsgeldern Umsätze, die abgeschöpft werden kön-

nen. Mehr…  

 

1.2. Der rollierende Forecast als Steuerungs-

instrument 

Dipl.-Math./IHK-Controllerin 

Susanne Kraus 

Susanne.Kraus@bdo.de 

 

In unserer Reihe betriebswirtschaftlicher Themen 

stellen wir Ihnen im folgenden Beitrag die Vorteile des 

rollierenden Forecasts als Steuerungsinstrument vor. 

Die Erstellung einer verlässlichen Planung gehört zu 

einer der internen Herausforderungen in Unterneh-

men. Die Ressourcenbindung und die langwierigen 

Abstimmungsprozesse führen in der Regel zu einem 

überdimensionierten Aufwand und lassen den eigentli-

chen Nutzen oftmals nicht mehr erkennen. Des Weite-

ren ist die erstellte Jahresplanung nach ca. einem 

halben Jahr bereits schon wieder überholt und wird 

nur selten aktualisiert.  

Welche Methoden gibt es, um eine effektive Planung 

unterjährig effizient zu aktualisieren, ohne einen 

weiteren aufwandsintensiven Planungsprozess zu initi-

alisieren? Mehr…  

1.3. SEPA-Umstellung 2014 - Sind Sie fit für SEPA? 

Bachelor of Arts / Informatikbetriebswirt 

(VWA) Thomas Struthmann 

thomas.struthmann@bdo.de 

 

Bis zum 1. Februar 2014 müssen Unternehmen Ihren 

Zahlungsverkehr auf SEPA (Single Euro Payments Area) 

umstellen. Mit SEPA wird ein einheitlicher Zahlungs-

verkehrsraum in Europa realisiert und löst die ver-

schiedenen nationalen Zahlungsverfahren ab. 

Überweisungen und Lastschriften nach den alten Zah-

lungsverfahren werden nicht mehr von den Banken 

unterstützt und somit auch nicht mehr ausgeführt. Von 

diesen Änderungen sind nahezu alle Unternehmen 

sowie gemeinnützige Organisationen und Vereine be-

troffen. Die Umstellung  auf die neuen Zahlungsforma-

te bedingen Veränderungen in verschiedenen Hand-

lungsfeldern und sollten --sofern mit der Umsetzung 

noch nicht begonnen wurde-- kurzfristig angegangen 

werden. Mehr… 

 

1.4. Zur Prüfung von Finanzanlagenvermittlern 

i.S.d. § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO gemäß § 24 

Finanzanlagenvermittlungsverordnung 

(FinAnlVermV) 

WP StB Dr. Bernd Rosenblum 

bernd.rosenblum@bdo.de 

 

Durch das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagen-

vermittler- und Vermögensanlagenrechts vom 

6. Dezember 2011 wurde mit dem hierdurch eingefüg-

ten § 34f Gewerbeordnung (GewO) für gewerbliche 

Finanzanlagenvermittler, ein eigenständiger Erlaubnis-

tatbestand geschaffen. Als Folge der gesetzlichen 

Neuregelungen ist für gewerbliche Finanzanlagenver-

mittler eine Erlaubnis und die Registrierung nach § 34f 

Abs. 1 GewO erforderlich. Außerdem werden die Fi-

nanzanlagenvermittler prüfungspflichtig. Mehr… 

  

http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/article/compliance-management-im-inhabergefuehrten-mittelstand-mit-internationaler-ausrichtung/
mailto:Susanne.Kraus@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/article/der-rollierende-forecast-als-steuerungsinstrument/
mailto:thomas.struthmann@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/article/sepa-umstellung-2014-sind-sie-fit-fuer-sepa/
mailto:E-Mail%20Adresse@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/article/zur-pruefung-von-finanzanlagenvermittlern-isd-34f-abs-1-satz-1-gewo-gemaess-24-finanzanlag/
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1.5. Zur Reichweite und Kündbarkeit einer Patro-

natserklärung 

StB RA Roland Speidel 

roland.speidel@bdo.de 

 

Patronatserklärungen von Muttergesellschaften zu 

Gunsten ihrer Tochtergesellschaften sind von ihrer 

Ausgestaltung über ihre tatsächliche Durchführung bis 

hin zu ihrer Rücknahme oder Kündigung mit vielfälti-

gen juristischen Fragen und Schwierigkeiten verbun-

den.  

Der BGH hat mit Urteilen vom 19. Mai 2011 (Az. IX ZR 

9/10; Mehr …) und vom 20. September 2010 (Az. II ZR 

296/08; Mehr…) zu wesentlichen Fragen Stellung ge-

nommen und so in einigen Bereichen für mehr Rechts-

sicherheit gesorgt.  

Zum einen stellt er klar, dass allein die Erteilung einer 

harten Patronatserklärung gegenüber einem Dritten - 

im Streifall einer Bank - nicht geeignet ist, dessen 

bereits bestehende Kenntnis von der Zahlungsunfähig-

keit der Tochtergesellschaft zu beseitigen. Denn man-

gels erkennbarer Liquiditätszufuhr bestehen die auf 

eine Zahlungsunfähigkeit hindeutenden Umstände 

unverändert weiter.  

Zum anderen lässt es der BGH auch bei einer 

innerkonzernlichen sog. „harten“ Patronatserklärung 

zu, zugunsten der Patronin auch nur konkludent eine 

Kündigungsmöglichkeit wirksam zu vereinbaren. Mehr… 

 

1.6. Satzungsdurchbrechende Beschlüsse in der 

GmbH 

StB RA Roland Speidel 

roland.speidel@bdo.de 

 

Treffen Gesellschafter einer GmbH Beschlüsse, die 

nicht den satzungsmäßigen Vorgaben entsprechen, 

z.B. wird die Rücklagenbildung im Rahmen der Ge-

winnverwendung abweichend vorgenommen, stellt 

sich die Frage, ob derartige Beschlüsse wirksam sind.  

Das OLG Dresden hat mit seiner Entscheidung vom 

9. November 2011 (Az. 12 W 1002/11) die für solche 

Satzungsdurchbrechungen bislang geltende Unter-

scheidung zwischen nur punktuell oder zustandsbe-

gründenden Beschlüssen weiter angewandt. Nach 

seiner Auffassung ist aber eine satzungswidrig nicht 

vorgenommene Rücklagenbildung zustandsbegründend 

und damit grds. als unwirksam anzusehen. Solange 

keine Bestätigung erfolgt, die notariell zu beurkunden 

und ins Handelsregister einzutragen ist, bleibt dieser 

Zustand bestehen. 

Ist man sich aber der Problematik bewusst, lassen sich 

die damit verbundenen rechtlichen Unsicherheiten 

durch entsprechende Gestaltungen minimieren. Mehr… 

 

1.7. Beschluss des OLG Frankfurt a. M. vom 31. Mai 

2012 zum Enforcement-Verfahren: Fehlerhaf-

tigkeit der Rechnungslegung wegen unterblie-

bener Angaben zur Vorstandsvergütung einer 

börsennotierten AG 

WP Michael Janitschke 

michael.janitschke@bdo.de 

 

Strittig war die Angabe der Vorstandsvergütungen 

eines Alleinvorstands einer börsennotierten Aktienge-

sellschaft. Die Gesellschaft wurde seit mehreren Jah-

ren durch den Alleinvorstand geleitet. Im Jahresab-

schluss und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 

waren --wie bereits in den Vorjahren-- keine Angaben 

zur Vergütung des Vorstands enthalten. Dazu wurde im 

Anhang des Jahresabschlusses und im Konzernanhang 

ausgeführt: "Durch die Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung vom 31. August 2010 wurde ausdrücklich auf 

die Angabe der individualisierten Vorstandsbezüge 

verzichtet. Da die individualisierten Bezüge bei einem 

Alleinvorstand mit den Gesamtbezügen identisch sind, 

erfolgte dementsprechend keine Angabe." Das OLG 

Frankfurt a. M. hat mit Beschluss vom 31. Mai 2012 

(Az. WpÜG 2/12, WpÜG 3/12, Mehr…) entschieden, 

dass der zwingenden Offenlegung der Gesamtvergü-

tung (und damit dem Informationsinteresse potenziel-

ler Anteilseigner) Vorrang gegenüber dem Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung einzuräumen ist. Im 

ersten Leitsatz heißt es: „Die vollständig unterbliebe-

ne Angabe der Gesamtbezüge des Vorstandes einer 

börsennotierten Aktiengesellschaft nach § 285 Nr. 9 

Buchst. a) Satz 1 bis 4 HGB stellt auch dann einen 

wesentlichen […] Rechnungslegungsfehler dar, wenn 

der Vorstand der Gesellschaft nur aus einer Person 

besteht.“ 

Vorstandsvergütungen sind nach § 285 Nr. 9 Buchst. a) 

HGB grundsätzlich im Anhang anzugeben. Gleiches gilt 

nach § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a) HGB für den Kon-

zernanhang hinsichtlich der Vergütungen der Mitglie-

der des Vorstands des Mutterunternehmens. Nach den 

Sätzen 1 bis 4 der o. g. Vorschriften sind zunächst 

grundsätzlich die Gesamtbezüge anzugeben. Darüber 

hinaus wird für börsennotierte Aktiengesellschaften i. 

S. d. § 3 Abs. 2 AktG nach den Sätzen 5 bis 8 eine 

individualisierte Angabe der Bezüge je Vorstandsmit-

glied gefordert. 

Für beide Angabepflichten enthält § 286 HGB Regelun-

gen, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Be-

freiung von der jeweiligen Angabe erlauben. So dürfen 

Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktienge-

sellschaften sind, nach § 286 Abs. 4 HGB auf die Anga-

mailto:roland.speidel@bdo.de
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=866f155216e1e7b9eb4f4f4985e2c49e&nr=56394&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4158d7ea4828918dcc776adeef895660&nr=53682&pos=0&anz=1
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/article/zur-reichweite-und-kuendbarkeit-einer-patronatserklaerung/
mailto:roland.speidel@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/article/satzungsdurchbrechende-beschluesse-in-der-gmbh/
mailto:michael.janitschke@bdo.de
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/2375/page/bslaredaprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=37&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE221362012%3Ajuris-r03&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.h


Rechnungslegung & Prüfung Nr. 2/2013  4 

be der Gesamtbezüge verzichten, wenn sich daraus die 

Bezüge eines einzelnen Organmitglieds feststellen 

lassen. Börsennotierte Aktiengesellschaften dürfen 

nach dem insoweit eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht 

von der Angabe der Gesamtbezüge absehen. Allerdings 

wird ihnen in § 286 Abs. 5 HGB die Möglichkeit einge-

räumt, auf die individualisierte Angabe der Vorstands-

bezüge zu verzichten, wenn die Hauptversammlung 

dies mit einer Dreiviertelmehrheit beschlossen hat 

(sog. Opt-out-Beschluss). 

 

1.8. IDW ERS IFA 1 zur Abgrenzung von Erhaltungs-

aufwand und Herstellungskosten bei Gebäu-

den veröffentlicht 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat den Entwurf 

einer IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Ab-

grenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskos-

ten bei Gebäuden in der Handelsbilanz (IDW ERS IFA 1) 

veröffentlicht. Der Entwurf stellt eine Aktualisierung 

der IDW Stellungnahme des Wohnungswirtschaftlichen 

Fachausschusses 1/1996: Zur Abgrenzung von Erhal-

tungsaufwand und Herstellungsaufwand bei Gebäuden 

(IDW St/WFA 1/1996) dar, die nach der endgültigen 

Verabschiedung ersetzt werden soll. 

Wie auch bereits IDW St/WFA 1/1996 erläutert IDW 

ERS IFA 1, unter welchen Voraussetzungen bauliche 

Maßnahmen an Gebäuden aktivierungspflichtige Her-

stellungskosten darstellen, weil diese zur Herstellung 

eines neuen Gebäudes oder zu einer Erweiterung oder 

wesentlichen Verbesserung eines bestehenden Gebäu-

des führen. Neu aufgenommen wurden Ausführungen 

zu Besonderheiten bei komponentenweiser planmäßi-

ger Abschreibung. 

IDW ERS IFA 1 wird in den IDW Fachnachrichten 5/2013 

und im WPg Supplement 2/2013 veröffentlicht und 

steht auf der IDW Website in der Rubrik Verlautbarun-

gen, Download von Entwürfen zur Verfügung (Mehr…). 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme besteht bis zum 

30. September 2013. 

 

1.9. Vereinfachungen für die Rechnungslegung von 

Stiftungen und Vereinen - IDW ERS HFA 5 n.F. 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

 

Der Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschafts-

prüfer (IDW) hat den Entwurf einer Neufassung der 

IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Rechnungs-

legung von Stiftungen (IDW ERS HFA 5 n.F.) verab-

schiedet. Die Überarbeitung der bisherigen Stellung-

nahme war aufgrund von Änderungen des HGB durch 

das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz sowie von Än-

derungen der Landesstiftungsgesetze notwendig ge-

worden. 

IDW ERS HFA 5 n.F. sieht Vereinfachungen für die 

Rechnungslegung von Stiftungen vor, die keinen han-

delsrechtlichen Jahresabschluss aufstellen. Künftig soll 

auch eine Einnahmenüberschussrechnung in Anlehnung 

an § 4 Abs. 3 EStG als alternative Form der Einnah-

men-/Ausgaben-Rechnung anerkannt werden. Darüber 

hinaus fordert der Entwurf eine nunmehr geringere 

Tiefe für die Gliederung der Vermögensübersicht. Bei 

der endgültigen Verabschiedung der Stellungnahme 

soll entschieden werden, ob diese Vereinfachungen 

auch in die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: 

Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 14) über-

nommen werden. 

Weitere Neuerungen gegenüber der bisherigen Fassung 

von IDW RS HFA 5 betreffen u.a. die Erläuterungen zur 

Kapitalerhaltung, eine Empfehlung zur Gliederung der 

Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkos-

tenverfahren sowie die Empfehlungen zum Eigenkapi-

talausweis. 

IDW ERS HFA 5 n.F. steht auf der IDW Website in der 

Rubrik Verlautbarungen, Download von Entwürfen zur 

Verfügung (Mehr…). Es besteht die Möglichkeit zur 

Kommentierung bis zum 30. September 2013. 

 

1.10. Handelsrechtliche Konzernrechnungslegung: 

Aktualisierte Verlautbarungen des IDW 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

 

Die IDW Stellungnahmen des Hauptfachausschusses des 

Instituts der Wirtschaftsprüfer 3/1988 und 4/1988 

wurden überarbeitet und als IDW Rechnungslegungs-

hinweise: Einheitliche Bilanzierung und Bewertung im 

handelsrechtlichen Konzernabschluss (IDW RH 

HFA 1.018) und Handelsrechtliche Konzernrechnungs-

legung bei unterschiedlichen Abschlussstichtagen (IDW 

RH HFA 1.019) verabschiedet. Änderungen gegenüber 

den bisherigen Verlautbarungen wurden nur insoweit 

vorgenommen, als diese aufgrund der nunmehr gel-

tenden Rechtslage erforderlich waren. 

Die neuen Rechnungslegungshinweise wurden in 

Heft 4/2013 der IDW Fachnachrichten veröffentlicht.  

mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
http://www.idw.de/idw/download/IDW__ERS__IFA__1.pdf?id=629308&property=Inhalt
mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
http://www.idw.de/idw/download/IDW__ERS__HFA__5__nF.pdf?id=629354&property=Inhalt
mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
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1.11. Änderung der IDW Stellungnahme des Haupt-

fachausschusses: Zur Bilanzierung privater Zu-

schüsse (HFA 2/2996 i.d.F. 2010) 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat veröffentlicht, 

dass der HFA den Abschnitt 2.1.2. "Aufwands- und 

Ertragszuschüsse" der IDW St/HFA 2/1996 i.d.F. 2010 

geändert hat. Die Änderung betrifft die Klarstellung, 

dass die Behandlung eines erhaltenen Entwicklungszu-

schusses als Aufwandszuschuss im Jahresabschluss des 

Zuschussempfängers nur dann sachgerecht ist, wenn 

das Aktivierungswahlrecht nach § 248 Abs. 2 Satz 1 

HGB nicht ausgeübt wird. 

Ein Auszug aus der IDW St/HFA 2/1996 i.d.F. 2013 mit 

dem geänderten Abschnitt wurde in Heft 4/2013 der 

IDW Fachnachrichten veröffentlicht. 

 

1.12. DPR veröffentlicht Tätigkeitsbericht 2012 

WP StB Andreas Schröder  

andreas.schroeder@bdo.de 

 

 

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung e.V. 

(DPR) hat am 29. Januar 2013 ihren Tätigkeitsbericht 

für das Jahr 2012 veröffentlicht. Im Jahr 2012 hat die 

DPR 113 Prüfungen abgeschlossen, von denen 110 auf 

Stichprobenprüfungen sowie 2 auf anlassbezogene 

Prüfungen entfielen und eine Prüfung auf Verlangen 

der Bafin durchgeführt wurde. Die Fehlerquote lag mit 

16 % deutlich unter dem Vorjahreswert von 25 %. 

Die DPR führt den Rückgang der Fehlerquote auf die 

wesentlich geringere Anzahl durchgeführter Anlass- 

und Verlangensprüfungen (Vorjahr: 6 bzw. 14) zurück, 

die in der Regel eine sehr hohe Fehlerqoute aufwei-

sen. Die Fehlerquote bei den Stichprobenprüfungen ist 

mit 14 % gegenüber 13 % im Vorjahr leicht angestie-

gen. Demgegenüber betrug die Fehlerqoute bei an-

lassbezogenen Prüfungen und den auf Verlangen 

durchgeführten Prüfungen jeweils 100 % (Vorjahr: 

100 % bzw. 64 %). 

Die zur Bereinigung um Mehrfachzählungen derselben 

Fehler und Prüfungen mit offenkundig fehlerhaftem 

Prüfungsergebnis ermittelte normalisierte Fehlerquote 

betrug im Vorjahr 19 %. Für 2012 war eine Normalisie-

rung nicht erforderlich, sodass auch auf Basis der nor-

malisierten Fehlerquote eine Verbesserung von 19 % 

auf 16 % festzustellen ist. 

Unverändert zum Vorjahr identifiziert die DPR generell 

die beiden folgenden wesentlichen Ursachen für Feh-

ler in der Rechnungslegung: 

 Unzureichende Berichterstattung im Lagebericht 

und im Anhang sowie 

 Umfang und Anwendungsschwierigkeiten bei ein-

zelnen IFRS. 

Einzelfeststellungen zur Berichterstattung in Anhang 

und Lagebericht entfielen auf unzureichende oder 

fehlende Angaben zu nahestehenden Unternehmen 

oder Personen sowie zu den Organbezügen. Weitere 

Feststellungen betrafen die Risiko- und 

Prognoseberichterstattung, die (Zwischen-) Lagebe-

richterstattung sowie weitere Anhangangaben. 

Fehler, die auf Umfang und Anwendungs- bzw. Ausle-

gungsschwierigkeiten bei einzelnen IFRS zurückzufüh-

ren sind bezogen sich auf: 

 Unternehmenserwerbe (Goodwill Impairment Test, 

Kaufpreisallokation), 

 Bilanzierung von Finanzinstrumenten (Anhang-

angaben und Bewertungsfragen), 

 Werthaltigkeit von Forderungen oder Beteiligun-

gen (Überbewertungen von Forderungen oder un-

terlassene Wertminderungen von Beteiligungen) 

 Konsolidierung von Beteiligungen (Abgrenzung des 

Konsolidierungskreises). 

Der Tätigkeitsbericht steht auf der Internetseite der 

DPR zum Download zur Verfügung. Mehr…  

 

 

 

 

 

  

mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
mailto:andreas.schroeder@bdo.de
http://www.frep.info/docs/press_releases/2013/20130129_pm_zum_tb_2012.pdf
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2. NEUES AUS DER INTERNATIONALEN RECHNUNGSLEGUNG 

 

2.1. Endorsement 

Daniel Schubert  

daniel.schubert@bdo.de 

 

 IFRS 1 amend. Government Loans: Die Änderung 

bezieht sich auf die Bilanzierung von  Darlehen der 

öffentlichen Hand bei IFRS-Erstanwendern mit ei-

nem vom Marktniveau abweichenden Zinssatz. 

IFRS-Erstanwendern wird hierdurch eine Ausnahme 

zur vollen retrospektiven Anwendung der IFRS bei 

der Bilanzierung solcher Darlehen beim Übergang 

auf IFRS gewährt. Die Änderungen treten für Be-

richtsperioden in Kraft, die ab dem 1. Januar 2013 

beginnen. 

 IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12: Übergangsleitlinien 

(Transition Guidance): Hintergrund sind Klarstel-

lungen der Übergangsvorschriften in IFRS 10 sowie 

zusätzliche Erleichterungen beim Übergang auf 

IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12. Die Änderungen tre-

ten für Berichtsjahre in Kraft, die ab dem 

1. Januar 2013 beginnen. 

 Annual Improvements to IFRSs 2009-2011: Insge-

samt sind sechs Änderungen an folgenden Stan-

dards vorgesehen: 

 IFRS 1: Wiederholte Anwendung von IFRS 1; 

sowie Fremdkapitalkosten eines qualifying as-

set, bei dem der Beginn der Aktivierung von 

Fremdkapitalkosten vor dem IFRS-Erstanwen-

dungszeitpunkt lag; 

 IAS 1: Klarstellung zu Vergleichsinformatio-

nen; 

 IAS 16: Klassifizierung von Wartungsgeräten; 

 IAS 32: Steuereffekte bei Ausschüttungen an 

Eigenkapitalgeber; 

 IAS 34: Segmentangaben im Rahmen der Zwi-

schenberichterstattung; 

Die einzelnen Änderungen sind erstmals in der ers-

ten Berichtsperiode eines ab dem 1. Januar 2013 

Geschäftsjahres anzuwenden. 

 

2.2. Ausblick auf 2013 - Umsetzung des neuen Kon-

solidierungspakets zu IFRS 10 

Daniel Schubert 

daniel.schubert@bdo.de 

 

Der im Mai 2011 verabschiedete IFRS 10 ersetzt mit 

Wirkung ab dem 1. Januar 2013 bzw. auf EU-Ebene 

spätestens ab dem 1. Januar 2014 die Konsolidierungs-

vorschriften des IAS 27. IFRS 10 enthält nunmehr die 

bisher allgemein in IAS 27 und für Zweckgesellschaften 

in SIC 12 geregelten Aspekte der Vollkonsolidierung. 

Wesentliche Neuerung ist hierbei insbesondere die 

geänderte Definition eines Mutter-Tochter-

Verhältnisses. Ein Mutter-Tochter-Verhälnis wird an-

hand der Entscheidungskriterien Entscheidungsgewalt 

(power) und Ergebnisvariabilität (variability in returns) 

und deren Verhältnis zueinander bestimmt. Gleichwohl 

bleibt eine Unterscheidung zwischen normalen (über 

Stimmrechte gesteuert) und strukturierten (nicht über 

Stimmrechte gesteuert) Unternehmen weiterhin be-

stehen. Eindeutiger als bisher ist aber bei structured 

entities eine Gesamtbeurteilung geboten. Die bisher 

aus SIC 12 bekannte Chancen/Risiko-Beurteilung wird 

nach künftigem Recht nur noch einer von vielen Fakto-

ren sein. Wichtiger ist vielmehr, wer auf die unter-

nehmerischen Entscheidungen Einfluss nehmen kann 

(weitere Hinweise finden sich bei Lüdenbach/Freiberg, 

PiR 2/2012, S. 41ff.).  

Ergänzt wird dies durch nun explizit geforderte Über-

legungen, ob ein Dritter für Zwecke des Berichtsunter-

nehmens handelt oder umgekehrt. Das Vorliegen von 

Beherrschung gilt als widerlegt, wenn die relevanten 

Aktivitäten von einem Dritten bestimmt werden. Eine 

Rückausnahme gilt, wenn der Dritte (als Agent) im 

Auftrag und Interesse eines Anderen handelt. Die Ent-

scheidungsmacht des Dritten ist dann dessen Ge-

schäftsherrn (als Prinzipal) zuzurechnen. Umgekehrt 

gilt die eigene Möglichkeit zur Beherrschung als wider-

legt, wenn das Handeln lediglich als Agent erfolgt 

(IFRS 10.B18). Hat z.B. ein einzelner Investor ein (sub-

stanzielles) Abberufungsrecht für den (mutmaßlichen) 

Entscheidungsträger, ist dieser nach einer strengen 

Hierarchie der Indikatoren als Agent anzusehen. In 

jedem Fall bleibt allerdings eine (ermessensbehaftete) 

Beurteilung des gesamten Sachverhalts anhand der 

einzelnen Indikatoren geboten (vgl. Freiberg, PiR 

3/2013, S. 96ff.). Die Abgrenzung des Konsolidierungs-

kreises wird somit nach künftigem Recht eine neue 

Herausforderung sein. 

 

2.3. Ermittlung des Fair Value nach IFRS 13 - Veröf-

fentlichung von IDW ERS HFA 47 

Daniel Schubert 

daniel.schubert@bdo.de 

 

Der Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschafts-

prüfer (IDW) hat den Entwurf einer IDW Stel-

lungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur 

Ermittlung des Fair Value nach IFRS 13 (IDW ERS HFA 

47; Mehr…) verabschiedet. Der Entwurf behandelt 

neben Einzelfragen zur Definition, Marktermittlungs- 

und Zugangsvoraussetzungen des Fair-Value insbeson-

dere die Anwendung des IFRS 13 auf Verbindlichkeiten 

und Vermögenswerte unter Berücksichtigung von 

mailto:daniel.schubert@bdo.de
mailto:daniel.schubert@bdo.de
mailto:daniel.schubert@bdo.de
http://www.idw.de/idw/download/IDW__ERS__HFA__47.pdf?id=629304&property=Inhalt
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Markt- und Kreditausfallrisiken. Desweiteren werden 

diverse Bewertungsverfahren aufgezeigt und die Fair-

Value-Hierarchie nach Maßgeblichkeit der Inputfakto-

ren veranschaulicht. Änderungsvorschläge werden bis 

30. August 2013 ans IDW erbeten. Die aufgeführten 

Änderungen und Ergänzungen stehen unter dem Vor-

behalt, dass durch das IASB und das IFRS IC keine ab-

weichenden Auffassungen geäußert werden. 

 

2.4. ESMA-Bericht: Verbesserungspotenzial bei 

Angaben zur Wertminderung von Goodwill 

Daniel Schubert 

daniel.schubert@bdo.de 

 
Die European Securities and Markets Authority (ESMA) 

hat eine Überprüfung von IFRS-Geschäftsberichten für 

das Geschäftsjahr 2011 durchgeführt, in denen signifi-

kante goodwill-Beträge ausgewiesen wurden (IAS 36). 

In den Ergebnissen dieser Überprüfung wurden Beden-

ken hinsichtlich der Verlässlichkeit der durchgeführten 

Werthaltigkeitstests für den goodwill und andere im-

materielle Vermögenswerte im Zuge der Finanzmarkt-

krise vorgetragen. Laut ESMA besteht insbesondere 

Verbesserungspotenzial im Bereich der Angabe der 

wesentlichen Annahmen des Managements sowie der 

Offenlegung einer Sensitivitätsanalyse. Für Details 

verweisen wir auf unsere Veröffentlichung BDO IFRS 

Selected Nr. 1/2013, die im Einzelnen über die Fest-

stellungen der ESMA berichtet. Mehr… 

 

2.5. Überblick über die neuen Entwürfe des IASB 

Daniel Schubert 

daniel.schubert@bdo.de 

 
Nachfolgend eine kompakte Zusammenfassung der 

letzten veröffentlichten Entwürfe des IASB:  

 ED/2012/4 „Classification and measurement – 

limited modifications to IFRS 9“: IFRS 9 soll (wie-

der) partiell angepasst werden, indem eine neue 

Bewertungskategorie  „beizulegender Zeitwert mit 

Erfassung der Änderungen im OCI” eingeführt 

wird. Finanzielle Vermögenswerte sind dieser Ka-

tegorie zuzuordnen, wenn sowohl die cash flows 

aus dem Finanzinstrument ausschließlich aus Zins 

und Tilgung bestehen als auch das Geschäftsmo-

dell nicht explizit darauf abzielt, Vermögenswerte 

zu halten oder diese zu veräußern. Bewertungser-

folge aus einem finanziellen Vermögenswert die-

ser Bewertungskategorie werden im OCI erfasst. 

 ED/2012/5 „Clarification of Acceptable Methods of 

Depreciation and Amortisation”: Der Entwurf ent-

hält zusätzliche Leitlinien in Bezug auf zulässige 

Abschreibungsmethoden bei Sachanlagen (IAS 16) 

und immateriellen Vermögenswerten (IAS 38). 

Nach IAS 16 und IAS 38 soll sich die Abschrei-

bungsmethode am wirtschaftlichen Leistungsver-

zehr des Vermögenswerts orientieren. Der Stan-

dard fordert jedoch nicht explizit die Verwendung 

einer speziellen Methode. ED/2012/5 stellt klar, 

dass erlösbasierte Abschreibungsmethoden nach 

IAS 16 und IAS 38 nicht zulässig sind, da diese 

nicht den wirtschaftlichen Nutzenverlauf eines 

Vermögenswerts widerspiegeln.  

 ED/2012/6 „Sale or Contribution of Assets 

between an Investor and its Associate or Joint 

Venture“: Der Entwurf regelt, wann nicht reali-

sierte Erfolge aus Transaktionen zwischen einem 

Investor und einem assoziierten Unternehmen 

vollständig zu erfassen sind. So soll eine vollstän-

dige Erfolgserfassung bei Transaktionen, die ein 

business i.S.v. IFRS 3 betreffen, stattfinden, eine 

Teilerfolgserfassung hingegen im Fall von Veräuße-

rungen von einzelnen assets. 

 ED/2012/7 „Acquisition of an Interest in a Joint 

Operation“: Es wird eine Änderung von IFRS 11 

vorgeschlagen, da weder IFRS 11 noch IAS 31 Leit-

linien zum Erwerb von Anteilen an einer gemein-

schaftlichen Tätigkeit durch ein Partnerunterneh-

men enthalten, wenn es sich dabei um eine ge-

meinsame Tätigkeit handelt, die ein business nach 

IFRS 3 darstellt. Die vorgesehenen prospektiv an-

zuwendenden Änderungen von IFRS 11 sehen vor, 

dass bei  Erwerb von Anteilen an einer gemein-

schaftlichen Tätigkeit, die ein business gem. IFRS 

3 darstellt, entsprechend auch IFRS 3 anzuwenden 

ist (also ein „Mehrpreis“ zum Goodwill führt). 

 ED/2013/1 „Recoverable Amount Disclosures for 

Non-Financial Assets (Proposed Amendments to IAS 

36)“: Der ED enthält lediglich Änderungen zu An-

gaben zum erzielbaren Betrag für nicht finanzielle 

Vermögenswerte. 

 ED/2013/2 „Novation of Derivatives and 

Continuation of Hedge Accounting“. Die Änderun-

gen an IAS 39 und dem angekündigten Abschnitt 

zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen in 

IFRS 9 sehen die Einführung von Ausnahmetatbe-

ständen vor, die es Unternehmen gestatten wür-

den, nach der am 4. Juli 2012 veröffentlichten 

Verordnung EU Nr. 648/2012 zu Over the Counter-

Derivaten und der damit einhergehenden Einfüh-

rung von zentralen Gegenparteien sowie des 

Transaktionsregisters EMIR (European Market In-

frastructure Regulation) die Bilanzierung von Si-

cherungsbeziehungen fortzusetzen.  

 ED/2013/3 „Financial Instruments: Expected 

Credit Losses“:  Der neue Entwurf enthält eine 

Klarstellung zu erwarteten Kreditausfällen und der 

Abbildung dieser Wertminderungen bei Finanzin-

strumenten. Die Höhe der Risikovorsorge ist ab-

hängig davon, inwiefern es bei einem Finanzin-

strument seit der erstmaligen Erfassung zu einer 

(deutlichen) Verschlechterung der Bonität ge-

kommen ist. 

mailto:daniel.schubert@bdo.de
http://www.bdo.de/dateien/user_upload/pdf_publikationen/fachmitteilungen/IFRS-Selectet/IFRS-Selected-Februar_2013.pdf
mailto:daniel.schubert@bdo.de
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3. VERANSTALTUNGEN 

06.05.2013 Bremen Landesgruppenveranstaltung (IDW) 

07.05.2013 Halle (Saale) Steuerrecht im Krankenhaus: Neuerungen und aktuelle Entwicklungen 2013  

10.05.2013 London International Transfer Pricing Conference  

14.05.2013 Frankfurt Branchendialog Real Estate  

14.05.2013 Berlin Einsteigerworkshop Internationales Steuerrecht  

15.05.2013 Frankfurt/Main Aktuelles aus Rechnungslegung, Steuern und Wirtschaftsrecht sowie ausgewählte Aspekte 

der Beratung  

15.05.2013 Berlin Aufbauworkshop Internationales Steuerrecht  

15.05.2013 Düsseldorf BDO Mittelstandsdialog – Impulse für Ihren Unternehmenserfolg – 

16.05.2013 Frankfurt/Main Frankfurter Compliance-Dialog 2013  

16.05.2013 Stuttgart BDO Mittelstandsdialog – Impulse für Ihren Unternehmenserfolg – 

23.05.2013 Hamburg Umsatzsteuer bei Warengeschäften über die Grenze  

27.05.2013 Düsseldorf Einsteigerworkshop Internationales Steuerrecht  

28.05.2013 Düsseldorf Aufbauworkshop Internationales Steuerrecht  

03.06.2013 Düsseldorf Steuerrecht aktuell im gemeinnützigen Krankenhaus  

04.06.2013 Düsseldorf 14. Handelsblatt Jahrestagung - Praxisforum Rechnungswesen  

04.06.2013 Düsseldorf Umsatzsteuerrecht up to date im Krankenhaus und in Rehabilitationskliniken  

06.06.2013 München Umsatzsteuer in Spedition und Logistik  

06.06.2013 Düsseldorf Steuerliche Gewinnermittlung im gemeinnützigen Krankenhaus  

10.06.2013 Stuttgart Einsteigerworkshop Internationales Steuerrecht  

11.06.2013 Stuttgart Aufbauworkshop Internationales Steuerrecht  

11.06.2013 Düsseldorf Besteuerung der öffentlichen Hand  

18.06.2013 Frankfurt/Main Ergebnisorientierte Steuerung von Krankenhäusern  

27.06.2013 Hamburg Einsteigerworkshop Internationales Steuerrecht  

28.06.2013 Hamburg Aufbauworkshop Internationales Steuerrecht  

28.06.2013 Berlin (S)TEGDOC Symposium - „Honorarärzte“ - Recht und Unrecht  

 

http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130506/calendar/landesgruppenveranstaltung_idw/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130507/calendar/steuerrecht_im_krankenhaus_neuerungen_und_aktuelle_entwicklungen_2013/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130510/calendar/international_transfer_pricing_conference-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130514/calendar/branchendialog_real_estate-7/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130514/calendar/einsteigerworkshop_internationales_steuerrecht-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/aktuelles_aus_rechnungslegung_steuern_und_wirtschaftsrecht_sowie_ausgewaehlte_aspekte_der_beratung/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/aktuelles_aus_rechnungslegung_steuern_und_wirtschaftsrecht_sowie_ausgewaehlte_aspekte_der_beratung/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/aufbauworkshop_internationales_steuerrecht/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130515/calendar/bdo_mittelstandsdialog_impulse_fuer_ihren_unternehmenserfolg-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130516/calendar/frankfurter_compliance_dialog_2013/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130516/calendar/bdo_mittelstandsdialog_impulse_fuer_ihren_unternehmenserfolg/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130523/calendar/umsatzsteuer_bei_warengeschaeften_ueber_die_grenze/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130527/calendar/einsteigerworkshop_internationales_steuerrecht-2/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130528/calendar/aufbauworkshop_internationales_steuerrecht-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130603/calendar/steuerrecht_aktuell_im_gemeinnuetzigen_krankenhaus-7/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130604/calendar/14_handelsblatt_jahrestagung_praxisforum_rechnungswesen/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130604/calendar/umsatzsteuerrecht_up_to_date_im_krankenhaus_und_in_rehabilitationskliniken-5/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130606/calendar/umsatzsteuer_in_spedition_und_logistik/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130606/calendar/steuerliche_gewinnermittlung_im_gemeinnuetzigen_krankenhaus/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130610/calendar/einsteigerworkshop_internationales_steuerrecht/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130611/calendar/aufbauworkshop_internationales_steuerrecht-2/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130611/calendar/besteuerung_der_oeffentlichen_hand/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130618/calendar/ergebnisorientierte_steuerung_von_krankenhaeusern/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130627/calendar/einsteigerworkshop_internationales_steuerrecht-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130628/calendar/aufbauworkshop_internationales_steuerrecht-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130628/calendar/stegdoc_symposium_honoraraerzte_recht_und_unrecht/
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ner, Angestellte, Mitarbeiter und Vertreter übernehmen 
keinerlei Haftung oder Verantwortung für Schäden, die 
sich aus einem Handeln oder Unterlassen im Vertrauen 
auf die hier enthaltenen Informationen oder darauf ge-
stützte Entscheidungen ergeben.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Johann C. Lindenberg 
Vorstand: WP StB RA Dr. Holger Otte (Vorsitzender)  
WP StB RA Werner Jacob (stellv. Vorsitzender) • StB Frank 
Biermann • WP StB Christian Dyckerhoff • WP StB Klaus 
Eckmann • WP Dr. Christian Gorny • WP StB Dr. Arno 
Probst • WP StB Manuel Rauchfuss • WP StB Kai Niclas 
Rauscher • WP StB Roland Schulz • Sitz der Gesellschaft: 
Hamburg; Amtsgericht Hamburg HR B 1981
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